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MERKBLATT Kennzeichnung 
Kennzeichnung von Bio-Lebensmitteln  

Generelle Anforderungen für die Bio-Auslobung (gem. Teil IV der Verordnung (EU) Nr. 2018/848): 

- Die Aufbereitung muss räumlich oder zeitlich getrennt von nichtökologischen / nichtbiologischen Lebensmittel 
erfolgen. 

- Es darf keine gleiche ökologische und nichtökologische Zutat/Zutat aus der Umstellung zusammen im selben Produkt 
verwendet werden. 

- Als Zusatzstoffe und Verarbeitungshilfsstoffe dürfen nur die in Anhang V der Rechtsakte EU (VO) 2021/1165 
aufgeführten Stoffe eingesetzt werden. 

- Als Aromen dürfen nur natürliche FTNF-Aromen (stammen zu mind. 95% aus der namensgebenden Frucht), 
natürliche Aromaextrakte oder Bio-Aromen eingesetzt werden. 

- Das Erzeugnis muss überwiegend landwirtschaftliche Zutaten enthalten, Wasser und Salz werden nicht gewertet. 
- Mineralstoffe (einschließlich Spurenelemente), Vitamine, Aminosäuren und Mikronährstoffe dürfen nur insoweit 

verwendet werden, als sie gesetzlich vorgeschrieben sind. 

95 - 100 % Bio-Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs 
(gemäß Art. 30 Absatz 5a) und Art. 32 der Verordnung (EU) Nr. 2018/848) 

Zusammensetzung   das  Produkt dar f  maximal 5%  landwir tschaf t l iche Zutaten in konventionel ler  
Qual i tät  entha l ten und   

 diese konvent ionel len Agrarzuta ten müssen im  Anhang V Tei l  B der  
Verordnung (EU)  2021/1165 gel istet  sein 

 die in  Anhang V Te i l  A  in der  Spal te  „Code“  mi t  einem Sternchen 
ausgewiesenen Lebensmi t te lzusatzs to f fe  sowie  natür l i che FTNF-Aromen und 
Hefen werden als  Zutaten landwir tschaft l ichen Ursprungs gewer tet ! 

Kennzeichnungsmögl ichkei ten  Prominente Bio-Hinweise in  jedweder Form sind er laubt:  
 an ganz a l lgemeiner Stel le und /  oder 
 im Produktnamen oder  in  der  Verkehrsbezeichnung 
 in  der  Zutatenl iste .   

Beispiele:   „BIO-Vol lkornbrot“;   „kbA-Müsl i“;  „Bio-Nudeln“;   
                 „Salzgebäck aus kontro l l iert  b io logischem Anbau“  

Verpf l ich tende Angaben  Im Verzeichnis der Zutaten ist  anzugeben,  welche Zutaten 
ökologisch/b io logisch sind 

 EU-Bio-Logo  ( für  aus Dr i t t ländern eingeführ te Erzeugnisse fakul ta t iv ) .  Das 
Logo f inden S ie zum Herunter laden unter  
ht tps: / /agr icul ture.ec.europa.eu/ farming/organic- farming/organ ic- logo_de . 

 EU-einheit l iche Codenummer der  Kontro l lstel le  des Unternehmens,  das 
d ie  letzte Erzeugungs-  und Aufbereitungshandlung vorgenommen hat   
(muss im selben S ichtfe ld wie das  EU-Bio-Logo angegeben se in) .  Hier  g i l t  für  
Kunden der  Prüfgesel lschaf t :  LU-BIO-04 

 Herkunftskennzeichnung in  e iner  der  fo lgenden Formen 
(muss unmit te lbar  unter  der  Codenummer  s tehen) : 

-  „EU-Landwirtschaft“ ,  wenn die  landwir tschaft l ichen Ausgangssto f fe zu 
mehr  a ls  95% aus  der  EU stammen, 

-  „Nicht-EU-Landwirtschaft “ ,  wenn d ie landwir tschaf t l i chen 
Ausgangss tof fe  zu mehr  a ls  95% in  Dr i t t ländern erzeugt  wurden, 

-  „EU- /Nicht-EU-Landwirtschaft “ ,  wenn die  landwi r tschaf t l i chen 
Ausgangss tof fe  zum Tei l  in der  Gemeinschaft  und zum Tei l  in e inem 
Dr i t t land erzeugt wurden. 

-  Die Angabe „EU“  oder  „Nicht-EU“  kann auch durch die  Angabe e ines 
Landes  oder  eines  Landes und e iner  Region ersetzt  oder  ergänz t  werden,  
z .B. „Deutsche Landwirtschaft “  oder  „Deutschland (Spreewald)  
Landwirtschaft“  (so fern al le  Rohs tof fe  aus dem jewei l igen Land oder  der  
jewei l igen Region stammen) . 
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Fre iwi l l ige Angaben 

 

  Das Bio-Siegel  kann f re iwi l l ig und kos ten los  auf  den Verpackungen 
angegeben werden (Logo zum Herunter laden unter  www.oeko landbau.de/bio-
s iegel / ) .  Die Nutzung muss  einmal ig  bei  der  Bio-S iegel -Vergabestel le  
angemeldet  werden.  

 

Beisp ie let iket t  Bio-Fenchelsalami 

Zutaten:  Schweinef leisch* ,  Fenchelsamen ganz  (3%)* ,  Gewürze* ,  Meersalz ,  
Zucker*,  Knoblauch* 

*aus  ökologischer  Landwir tschaf t  

 

 
LU-BIO-04 
EU-Landwirtschaft  

Mindestgröße  des  EU-Logos : 13,5 mm x 9 mm 

Is t  das bei  sehr  k le inen Verpackungen nicht  
mögl ich,  i s t e ine Größe von 9 mm x 6 mm zuläss ig.  
 

Bei  diesem Produkt  stammen mehr  a ls  95% der  
landwir tschaft l ichen Ausgangss to f fe  aus  der  EU) 

 

0 - 95 % Bio-Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs 
(gemäß Art. 30 Absatz 5b der Verordnung (EU) Nr. 2018/848) 

Zusammensetzung   Das Erzeugnis  entspr ich t  im A l lgemeinen den Anforderungen der  EU-Öko-VO, 
d .h.  es dür fen nur  d ie Aroma-,  Zusatz-  und Verarbei tungshi l fss tof fe verwendet 
werden,  d ie laut  EU-Öko-VO zugelassen sind (also ke ine Verwendung von 
Farbstof fen,  Konservierungss to f fen oder  GVO!) .  Es dür fen nur  natür l iche FTNF-
Aromen (s tammen zu mind.  95% aus der  namensgebenden Frucht) ,  natür l iche 
Aromaextrak te oder  Bio-Aromen eingesetz t werden.   

Kennzeichnungsmögl ichkei ten 
und dami t  verbundene 
Pf l i ch tangaben  

 Bio-Kennzeichnung einzelner  Zutaten nur  im Zutatenverzeichnis, 
Sofern  ausgelobt ,  ver langt  d ies  zwingend die  folgenden wei teren Angaben:   
 den Gesamtanteil  der  Bio-Zutaten an den Zutaten landwirtschaft l ichen 

Ursprungs (z .B. „29,6% der  landwir tschaf t l ichen Zuta ten s tammen aus  
öko log ischem Landbau“) 

 Bezeichnung und Prozentangabe müssen in  derselben Farbe,  Größe 
und Schrif t  wie  andere Zutaten angegeben sein , 

 Codenummer  der Kont ro llstel le  des Unternehmens,  das d ie letzte  
Erzeugungs-  oder Aufbereitungshandlung vorgenommen hat ,  muss 
angegeben sein , 

 Das EU-Bio-Logo darf  für  d iese Kennzeichnung n icht  verwendet  
werden! 

Auch hier  gi l t :  Es dar f  keine gle iche ökologische und nichtökologische Zutat  oder  
Zutat  aus  der  Umstel lung zusammen im selben Produk t  verwendet  werden! 

Beisp ie let iket t  Haferkekse ungesüßt 

Zutaten:  Bio-Hafer f locken*  (29%) ,  ungehär te tes  Pf lanzenfe tt ,  Weizenvol lkornmehl ,  
Vo l lmi lchpulver ,  Maiss tärke,  Malzex trak t ,  Meersalz ,  Back tr iebmi t te l  
(Natr iumhydrogencarbonat) , Gewürze 

*29% der  landwi r tschaf t l i chen Zutaten s tammen aus  öko log ischer  Landwi r tschaft  

LU-BIO-04  

 

UMSTELLUNGSERZEUGNISSE 
(gemäß Artikel 10 und Artikel 30 Absatz 3 der EU-VO Nr. 2018/848) 

Zusammensetzung  nur eine pf lanzl iche Zutat  landwirtschaft l ichen Ursprungs aus Umstel lung 

Kennzeichnungsmögl ichkei ten 

und dami t  verbundene 

Pf l i ch tangaben  

 Der  Begr i f f  „Umste l lung“  oder  e ine dementsprechende Bezeichnung muss  in  
Verbindung mi t  dem Bio-Hinweis angegeben werden, z .B.  „Erzeugnis  aus der  
Umstel lung auf den ökologischen Landbau“ oder  „Erzeugnis aus der  
Umstel lung auf d ie  bio log ische Landwir tschaf t“ 

 Hinweis darf  n icht  stärker  hervort reten als  d ie Verkehrsbezeichnung 
 Codenummer  der Kont ro llstel le  des Unternehmens,  das d ie letzte  

Erzeugungs-  oder Aufbereitungshandlung vorgenommen hat ,  muss 
angegeben sein . 
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Erzeugnis der Jagd oder Fischerei als Hauptzutat 
(gemäß Art. 30 Absatz 5c der Verordnung (EU) Nr. 2018/848) 

Zusammensetzung   Weitere Zutaten landwirtschaft l ichen Ursprungs stammen ausschl ießl ich  
aus ökologischem Landbau 

 Das EU-Bio-Logo darf  für  d iese Kennzeichnung n icht  verwendet  werden! 
Kennzeichnungsmögl ichkeien 
und dami t  verbundene 
Pf l i ch tangabent   

 Hinweis auf  Bio-Zutaten im selben Sicht feld  wie d ie  Verkehrsbezeichnung 
Zusätzl i ch sind wei tere Angaben vorgeschr ieben: 
 Im Verzeichnis der Zutaten:   

- Der  Gesamtantei l  der  B io-Zuta ten an den Zuta ten landwi r tschaf t l i chen 
Ursprungs muss  angegeben se in , 

- Bezeichnung und Prozentangabe müssen in derselben Farbe,  Größe 
und Schr i f t  wie  die  übr igen Angaben im Zutatenverze ichnis  erscheinen, 

 Codenummer  der Kont ro llstel le  des Unternehmens,  das d ie letzte  
Erzeugungs-  oder Aufbereitungshandlung vorgenommen hat ,  muss 
angegeben sein . 

Beisp ie let iket t  Geräucherter  Wildlachs im Bio-Di l lmantel 

Zutaten:  Lachs  (Wi ld fang) ,  Rauch,  Pf lanzenöl* ,  Sa lz ,  Di l l*  (1%) 

*5% der  landwir tschaf t l i chen Zuta ten s tammen aus ökologischem Anbau 

LU-BIO-04  

 

Bitte beachten Sie auch folgende Hinweise: 

Immer dann, wenn der durchschnittlich informierte Verbraucher durch die Gesamtaufmachung eines Produktes, eines 
Produktsortimentes oder auch Ihres Verkaufsortes den Eindruck gewinnt, das Erzeugnis seiner Wahl stamme aus 
ökologischem Anbau, greift die EU-Öko-Verordnung. Das heißt, eine Ware, die diesen Eindruck erweckt, muss konform 
der EU-Öko-Verordnung erzeugt und hergestellt sein. 

Dies ist also auch dann der Fall, wenn beispielsweise in einem Laden durch allgemeine Hinweise wie „DEMETER-
Bäckerei“, oder „Bio-Metzgerei“ ohne besondere Qualitäts-Kennzeichnung am Einzelprodukt der Eindruck entsteht, dass 
es sich bei allen angebotenen Waren (neben den Bio-Produkten auch solche aus konventioneller Herkunft) um Bio-
Produkte handelt.  

Bei der Warenpräsentation ist daher darauf zu achten, dass der Kunde auch bei eher flüchtiger Betrachtung (und nicht 
erst nach sorgfältiger Analyse) einen korrekten und eindeutigen Eindruck von der Qualität der einzelnen Produkte erhält. 

Eine deutliche und unmissverständliche Kennzeichnung am Einzelprodukt ist daher unverzichtbar. 

Mündliche Hinweise allein sind nicht ausreichend, können aber eine Kontrollpflicht auslösen. 

Um eine Irreführung der Kunden zu vermeiden, empfehlen wir außerdem dringend, alle Bio-Waren in einer gesonderten 
Auslage anzubieten, die deutlich als Bio-Auslage beschildert ist, und in der selbstverständlich alle Produkte entsprechend 
ihrer Qualität vollständig und korrekt gekennzeichnet sind. 

Verstöße gegen die EU-Öko-Verordnung können nach Landesrecht zu einer Strafverfolgung führen. 

Falls Sie noch Fragen zur Kennzeichnung von Bio-Produkten haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
Tel.: +49 721– 62 68 40-0 

 

Ihre PRÜFGESELLSCHAFT ÖKOLOGISCHER LANDBAU mbH 

 


